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VERORDNUNG ZUM ABWASSERREGLEMENT (ORIENTIEREND) 

 

Verordnung zum Abwasserreglement Birsfelden Neue Verordnung zum Abwasserreglement Bemerkungen 

Der Gemeinderat der Gemeinde Birsfelden, gestützt auf 

§ 28 des Abwasserreglementes vom 25. März 1996, be-

schliesst: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Birsfelden, gestützt 

auf § 34 des Abwasserreglements vom 25. März 1996, 

beschliesst: 

Anpassung Verweis 

Korrektur Orthografie 

§ 1 Kanalisationsbewilligung § 1 Bewilligung der Liegenschaftsentwässerung Anpassung auf «Bewilligung der Liegenschaftsentwäs-

serung» gemäss Vorprüfung durch das AUE BL. 

1 Der Gemeinderat erteilt die Kanalisationsbewilligung. entfällt Die Kompetenz zur Erteilung der Bewilligung ist im 

Reglement § 7 (neues Reglement) festgeschrieben 

2 Das Gesuch für die Kanalisationsbewilligung muss bei 

der Gemeindeverwaltung eingereicht werden und fol-

gende Unterlagen enthalten: 

a. Formular Kanalisationsgesuch 

b. Angaben des Gesuchstellers bzw. der Gesuchstelle-

rin 

 

c. Eigentümernachweis 

d. Planunterlagen inkl. Entwässerungsplan der Par-

zelle. 

1 Das Gesuch für die Bewilligung der Liegenschafsent-

wässerung muss bei der Gemeindeverwaltung einge-

reicht werden und folgende Unterlagen enthalten: 

a. Formular Bewilligung der Liegenschaftsentwässe-

rung 

b. entfällt 

 

c. entfällt 

c. Planunterlagen inkl. Entwässerungsplan der Par-

zelle. 

Anpassung Nummerierung 

Anpassung auf «Bewilligung der Liegenschaftsentwäs-

serung» gemäss Vorprüfung durch das AUE BL. 

Anpassung Bezeichnung des Formulars 

Diese Angaben sind Im Formular Kanalisationsgesuch 

zu machen siehe Alinea a 

 

Wird im Rahmen des Baugesuchs geprüft 

Anpassung Nummerierung 

3 Wenn bei Neu- und Umbauten für die Grundleitungen 

Kunststoffrohre verwendet werden, muss PE (Polyäthy-

len) oder PP (Polypropylen)1 verwendet werden. 

1 Ergänzung gem. GRB 1131 vom 25.11.03 

2 Wenn bei Neu- und Umbauten für die Grundleitungen 

Kunststoffrohre verwendet werden, muss PE (Po-

lyäthylen) oder PP (Polypropylen)1 verwendet werden. 

1 Ergänzung gem. GRB 1131 vom 25.11.03 

Anpassung Nummerierung 
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4 Die seitlichen Anschlüsse an die Trennkanalisation im 

Hafen (CISTERNA) müssen mit Siphons (Wasservorla-

gen) versehen werden. Diese Anlagen sind so nahe wie 

möglich beim Anschluss an die Trennkanalisation auf 

dem privaten Areal zu erstellen. 

2 Absatz 4 neu gem. GRB 1131 vom 25.11.03 

3 Die seitlichen Anschlüsse an die Trennkanalisation 

im Hafen (CISTERNA) müssen mit Siphons (Wasser-

vorlagen) versehen werden. Diese Anlagen sind so 

nahe wie möglich beim Anschluss an die Trennkanali-

sation auf dem privaten Areal zu erstellen. 

2 Absatz 4 neu gem. GRB 1131 vom 25.11.03 

Anpassung Nummerierung 

§ 2 Kontrollen § 2 Kontrollen  

Es werden durch die Gemeinde folgende Kontrollen der 

privaten Abwasseranlagen durchgeführt: 

a. Baukontrolle 

b. Schlussabnahme 

c. bei begründeter Veranlassung. 

Es werden durch die Gemeindeverwaltung folgende 

Kontrollen der privaten Abwasseranlagen durchge-

führt: 

a. Baukontrolle 

b. Schlussabnahme 

c. bei begründeter Veranlassung. 

Präzisierung und Angleich an Ausdruck im Abwasser-

reglement 

§ 3 Gebühren § 3 Gebühren  

1 Für die Berechnung der Flächen, die über die 

Schmutzwasserkanalisation abgeleitet werden, ist die 

Kanalisationsbewilligung massgeblich (§ 25 Abs. 4 + 5 

Abwasserreglement). 

1 Für die Berechnung der Flächen, die über die Kanali-

sation abgeleitet werden, ist die Erhebung nach Re-

genwasserdeklaration massgeblich (§ 30 Abs. 1 + 2 

Abwasserreglement). 

Präzisierung, dass es auch die Regenabwasserkanali-

sation betrifft. 

Die Flächen werden im Rahmen der Regenwasserde-

klaration erhoben und diese ist nach bestehender Pra-

xis massgebend für die Gebührenerhebung. 

Korrektur Verweis, der bisherige war nichtzutreffend 

2 Die Abwassergebühr wird nicht erhoben von Wasser, 

das nicht in die Schmutzwasserkanalisation geleitet 

wird, sofern die Wassermenge mindestens 500 m3 pro 

Jahr des jährlichen Wasserverbrauchs ausmacht (§ 25 

Abs. 6 Reglement). 

entfällt Ist bereits in der kantonalen Gewässerschutzverord-

nung geregelt 
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3 In besonderen Fällen können die Mindestanforderun-

gen gemäss Abs. 2 unterschritten werden. 

entfällt Ist in der kantonalen Gewässerschutzverordnung nicht 

so vorgesehen und wird daher weggelassen. 

4 Regenwassernutzung gilt als Wasserbezug. Die ge-

nutzte Menge muss gemessen und deklariert werden. 

entfällt Ist bereits im Abwasserreglement enthalten, siehe § 32 

Abs. 2 und 3 

§ 4 Gebührenpflichtige Flächen für die jährliche Ab-

wassergebühr 

§ 4 Gebührenpflichtige Flächen für die jährliche 

Abwassergebühr (Mengengebühr) 

Wird im AW-Reglement als «Mengengebühr» bezeich-

net 

1 Gebührenpflichtig sind grundsätzlich alle Flächen, von 

welchen senkrecht anfallendes Regenwasser in die öf-

fentliche Schmutzwasserkanalisation eingeleitet wird. 

1 Gebührenpflichtig sind grundsätzlich alle Flächen, 

von welchen senkrecht anfallendes Regenwasser in 

die öffentliche Schmutz- oder Mischwasserkanalisation 

eingeleitet wird. 

Im Reglement ist immer von Mischwasserkanalisation 

die Rede 

2 Für Gebäude ist die Gebäudefläche gemäss Grund-

buchplan massgebend, wobei aber Dachvorsprünge und 

sonstige Abweichungen von mehr als 2 m (bis 3 m über 

Grund mehr als 1 m) berücksichtigt werden. 

2 Für Gebäude ist die Gebäudefläche gemäss Grund-

buchplan massgebend, wobei aber Dachvorsprünge 

und sonstige Abweichungen von mehr als 2 m (bis 3 m 

über Grund mehr als 1 m) berücksichtigt werden. 

 

3 Eine Regenentwässerung gilt als an die Kanalisation 

angeschlossen, so lange sie nicht vollständig davon ge-

trennt ist. 

3 Eine Regenentwässerung gilt als an die Kanalisation 

angeschlossen, solange sie nicht vollständig davon ge-

trennt ist. 

Korrektur Orthografie 

4 Bauliche Mängel (z.B. aufgerissener Belag, defekte 

Dachrinne) und Mobilien (z.B. Blumentröge) werden in 

der Regel für die Berechnung der gebührenpflichtigen 

Fläche nicht berücksichtigt. 

4 Bauliche Mängel (z.B. aufgerissener Belag, defekte 

Dachrinne) und Mobilien (z.B. Blumentröge) werden in 

der Regel für die Berechnung der gebührenpflichtigen 

Fläche nicht berücksichtigt. 

 

5 Als Sickerflächen gelten Flächen, zu welchen das Re-

genwasser abgeleitet wird oder Fugenflächen innerhalb 

des befestigten Belags. 

5 Als Sickerflächen gelten Flächen, zu welchen das 

Regenwasser abgeleitet wird oder Fugenflächen inner-

halb des befestigten Belags. 
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6 Folgende Flächen sind gebührenreduziert und werden 

nur zu 50 % angerechnet: Flächen, bei welchen das Re-

genwasser vor der Einleitung in die Schmutzwasserka-

nalisation durch wasserspeicherndes Substrat sickert 

(z.B. Dachbegrünungen) mit einer Substratmächtigkeit 

von mehr als 3 cm. Für Flächen mit Regenwasserablei-

tung zu einer Retentionsfläche berechnet sich die Sub-

stratmächtigkeit nach der gesamten Regeneinzugsflä-

che. 

6 Folgende Flächen sind gebührenreduziert und wer-

den nur zu 50 % angerechnet: Flächen, bei welchen 

das Regenwasser vor der Einleitung in die Kanalisa-

tion durch wasserspeicherndes Substrat sickert (z.B. 

Dachbegrünungen) mit einer Substratmächtigkeit von 

mehr als 3 cm. Für Flächen mit Regenwasserableitung 

zu einer Retentionsfläche berechnet sich die Substrat-

mächtigkeit nach der gesamten Regeneinzugsfläche. 

Präzisierung, dass es nicht nur das Trennsystemgebiet 

(Hafen) betrifft, sondern auch die anderen Gebiete. 

§ 5 Gebührenpflichtige Flächen für die Anschlussge-

bühr für die Trennkanalisation 

§ 5 Gebührenpflichtige Flächen für die Anschluss-

gebühr für die Trennkanalisation 

Die Regelungen gelten für alle Flächen unabhängig 

des Entwässerungssystems 

1 Gebührenpflichtig sind grundsätzlich alle Flächen, von 

welchen senkrecht anfallendes Regenwasser in die Sau-

berwasserleitung der Trennkanalisation eingeleitet wird. 

1 Gebührenpflichtig sind grundsätzlich alle Flächen, 

von welchen senkrecht anfallendes Regenwasser in 

die Kanalisation eingeleitet wird. 

Präzisierung, dass es nicht nur das Trennsystemgebiet 

(Hafen) betrifft, sondern auch die anderen Gebiete 

2 Für Gebäude ist die Gebäudefläche gemäss Grund-

buchplan massgebend, wobei aber Dachvorsprünge und 

sonstige Abweichungen von mehr als 2 m (bis 3 m über 

Grund mehr als 1 m) berücksichtigt werden. 

2 Für Gebäude ist die Gebäudefläche gemäss Grund-

buchplan massgebend, wobei aber Dachvorsprünge 

und sonstige Abweichungen von mehr als 2 m (bis 3 m 

über Grund mehr als 1 m) berücksichtigt werden. 

 

3 Eine Regenentwässerung gilt als an die Sauberwas-

serleitung angeschlossen, so lange sie nicht vollständig 

davon getrennt ist (z.B. Sickerschacht mit Überlauf in die 

Sauberwasserkanalisation) 

3 Eine Regenentwässerung gilt als an die Kanalisation 

angeschlossen, solange sie nicht vollständig davon ge-

trennt ist (z.B. Sickerschacht mit Überlauf in die Kanali-

sation) 

Präzisierung, dass es nicht nur das Trennsystemgebiet 

(Hafen) betrifft, sondern auch die anderen Gebiete 

Korrektur Orthografie 

4 Bauliche Mängel (z.B. aufgerissener Belag, defekte 

Dachrinne) und Mobilien (z.B. Blumentröge) werden in 

der Regel für die Berechnung der gebührenpflichtigen 

Fläche nicht berücksichtigt. 

4 Bauliche Mängel (z.B. aufgerissener Belag, defekte 

Dachrinne) und Mobilien (z.B. Blumentröge) werden in 

der Regel für die Berechnung der gebührenpflichtigen 

Fläche nicht berücksichtigt. 
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5 Als Sickerflächen gelten Flächen, zu welchen das Re-

genwasser abgeleitet wird oder Fugenflächen innerhalb 

des befestigten Belags. 

5 Als Sickerflächen gelten Flächen, zu welchen das 

Regenwasser abgeleitet wird oder Fugenflächen inner-

halb des befestigten Belags. 

Folgende Flächen sind gebührenreduziert und werden 

nur zu 50 % angerechnet: Flächen, bei welchen das 

Regenwasser vor der Einleitung in die Kanalisation 

durch wasserspeicherndes Substrat sickert (z.B. Dach-

begrünungen) mit einer Substratmächtigkeit von mehr 

als 3 cm. Für Flächen mit Regenwasserableitung zu ei-

ner Retentionsfläche berechnet sich die Substratmäch-

tigkeit nach der gesamten Regeneinzugsfläche. 

 

 

 

Förderung der begrünten Flachdächer, wo die Versicke-

rung nicht möglich/verhältnismässig ist 
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6 Folgende Flächen sind gebührenbefreit: 

a. Natürliche Böden, unabhängig von deren Sickerfä-

higkeit; 

b. Wassergebundene Decken (Mergel, Tenne etc.) und 

stark verdichtete Böden, wenn der Abstand zu ei-

nem Einlaufschacht oder zu gebührenpflichtiger be-

festigter Fläche grösser als 7 m ist; 

c. Befestigte Flächen (auf natürlichem Untergrund); 

- mit Belägen aus wasserdurchlässigen Sickerstei-

nen aus Kunststoff oder Beton, bei welchen das 

Wasser beinahe ungehindert durch die Poren des 

Materials fliesst oder 

- wenn mehr als 1/2 der Gesamtfläche Sickerflächen 

aus Sand oder aus natürlicher Bodenzusammenset-

zung sind oder 

- wenn mehr als 1/4 der Gesamtfläche Sickerflächen 

aus Splitt sind; 

d. Retentionsflächen, bei welchen das Regenwasser 

vor der Einleitung in die Schmutzwasserkanalisation 

durch wasserspeicherndes Substrat sickert (z.B. 

Dachbegrünungen), wenn die Substratmächtigkeit 

grösser als 120 cm ist. Für Flächen mit Regenwas-

serableitung zu einer Retentionsfläche berechnet 

sich die Substratmächtigkeit nach der gesamten 

Regeneinzugsfläche. 

6 Folgende Flächen sind gebührenbefreit: 

a. Natürliche Böden, unabhängig von deren Sickerfä-

higkeit; 

b. Wassergebundene Decken (Mergel, Tenne etc.) 

und stark verdichtete Böden, wenn der Abstand zu 

einem Einlaufschacht oder zu gebührenpflichtiger 

befestigter Fläche grösser als 2.5 m ist; 

c. Befestigte Flächen (auf natürlichem Untergrund); 

- mit Belägen aus wasserdurchlässigen Sickerstei-

nen aus Kunststoff oder Beton, bei welchen das 

Wasser beinahe ungehindert durch die Poren des 

Materials fliesst oder 

- wenn mehr als 1/2 der Gesamtfläche Sickerflä-

chen aus Sand oder aus natürlicher Bodenzusam-

mensetzung sind oder 

- wenn mehr als 1/4 der Gesamtfläche Sickerflä-

chen aus Splitt sind; 

d. Retentionsflächen, bei welchen das Regenwasser 

vor der Einleitung in die Kanalisation durch was-

serspeicherndes Substrat sickert (z.B. Dachbegrü-

nungen), wenn die Substratmächtigkeit grösser als 

12 cm ist. Für Flächen mit Regenwasserableitung 

zu einer Retentionsfläche berechnet sich die Sub-

stratmächtigkeit nach der gesamten Regenein-

zugsfläche. 

 

 

 

Vereinheitlichung mit der jährlichen Abwassergebühr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präzisierung, dass es nicht nur das Trennsystemgebiet 

(Hafen) betrifft, sondern auch die anderen Gebiete. 

Anpassung auf 12cm, weil Substratmächtigkeit von 

1.2m unrealistisch viel ist. 12 cm ist in Fachliteratur so-

wie der kantonalen Retentionsrichtlinie (Vernehmlas-

sung) zu finden in der Praxis anzutreffen. 

§ 6 Übrige Gebühren § 6 Übrige Gebühren Anpassung Nummerierung 
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1 Die Gebühr für die Kanalisationsbewilligung beträgt 1/3 

der Baubewilligungsgebühr. In Fällen ohne Baubewilli-

gungsverfahren wird die Gebühr nach Aufwand berech-

net. 

1 Die Gebühr für die Bewilligung der Liegenschaftsent-

wässerung beträgt 1/3 der Baubewilligungsgebühr. In 

Fällen ohne Baubewilligungsverfahren beträgt die Ge-

bühr CHF 100.00. 

Anpassung Begriff gemäss Vorprüfung durch das AUE 

BL. 

Die Gebühr für Fälle ohne Baubewilligungsverfahren 

wird fix festgelegt, um Klarheit zu schaffen. Dies ent-

spricht ungefähr den bisherigen verrechneten Aufwen-

dungen für solche Bewilligungen. 

2 Die Gebühr für die Baukontrolle und die Schlussab-

nahme ist in der Gebühr für die Kanalisationsbewilligung 

inbegriffen. Die Gebühr für jede weitere Kontrolle beträgt 

Fr. 100.--. 

2 Die Gebühr für die Baukontrolle und die Schlussab-

nahme ist in der Gebühr für die Bewilligung der Lie-

genschaftsentwässerung inbegriffen. 

Vereinheitlichte Schreibweise von Zahlen 

3 Sämtliche weiteren Dienstleistungen werden nach Auf-

wand verrechnet. 

3 Sämtliche weiteren Dienstleistungen werden nach 

Aufwand verrechnet. 

 

4 Der Gemeinderat entscheidet, ob für die Gebäude der 

Gemeinde im Verwaltungsvermögen Gebühren zu be-

zahlen sind. 

4 Der Gemeinderat entscheidet, ob für die Gebäude 

der Gemeinde im Verwaltungsvermögen Gebühren zu 

bezahlen sind. 

 

§ 7 Befreiung von der Pflicht zur Erstellung einer Si-

ckeranlage 3 

3 Ergänzung gem. GRB Nr. 842 vom 2. September 2003 

entfällt Ist in §12 des Abwasserreglements geregelt 

1 Als Sickeranlagen werden alle Anlagen zur oberflächli-

chen oder unterirdischen Versickerung von sauberem 

Abwasser bezeichnet. 

 Definition ist nicht nötig, man entnimmt sie besser den 

gängigen Normen und Richtlinien 

2 Bei Umbauten kann die Bauherrschaft auf den Bau ei-

ner Sickeranlage verzichten, wenn die Baukosten in of-

fensichtlichem Missverhältnis zum Nutzen stehen. 

 Regelung gemäss § 12 des Abwasserreglements 
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3 Ein offensichtliches Missverhältnis liegt vor, wenn die 

direkten Mehrkosten für den Bau der Sickeranlage so 

hoch sind, dass die aus der Investition resultierenden 

jährlichen Hypothekarzinsen (Basis 1. Hypothek, Basel-

landschaftliche Kantonalbank) mehr als doppelt so hoch 

sind wie die eingesparten jährlichen Regenabwasserge-

bühren 

 Die bestehende Regelung ist nicht zweckmässig. Es 

gilt der Grundsatz der Verhältnismässigkeit 

4 Als Berechnungsgrundlage dient die günstigste die ge-

setzlichen Anforderungen erfüllende Sickeranlage. 

 Die bestehende Regelung ist nicht zweckmässig. Es 

gilt der Grundsatz der Verhältnismässigkeit 

5 Auf Verlangen sind die Kosten für den Bau der Sicker-

anlage mittels plausibeln Offerten zu belegen. 

  

 § 7 Massnahmen zur Verbesserung des Wasser-

haushalts, zur Klimaanpassung und zum Klima-

schutz 

Nummerierung § aufgrund Ergänzung Massnahmen 

Verbesserung Wasserhaushalt 

Diese werden im Reglement neu eingeführt. 

 1 Der Förderbeitrag eines Projektes beläuft sich maxi-

mal auf einen Anteil zwischen 75% und 90% der Er-

stellungskosten nach marktüblichen Ansätzen. 

Nummerierung Absatz 

Festlegung Spannweite des Selbstbehaltes für Pro-

jekte 

 2 Die Höhe des Förderanteils richtet sich nach der Eig-

nung des Projekts hinsichtlich der Zielerreichung der 

Abtrennung, Reduktion oder Rückhaltung von Nieder-

schlagsabwasser vom Misch- bzw. Schmutzabwasser-

netz sowie der Klimaanpassung. 

Nummerierung Absatz 

Differenzierung der Fördergelder nach Zielerreichung, 

siehe Abs. 4 

 3 Die oberflächliche Versickerung von Regenwasser 

wird stärker gefördert als unterirdische Versickerungs-

massnahmen, sowie das Umhängen von Regenab-

wasser von der Schmutzwasserleitung an die Sauber-

wasserleitung. 

Nummerierung Absatz 

Präzisierung von Abs. 3, was mehr gefördert wird. 

 


